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RS OGH 1992/2/25 4Ob114/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

VAG §112

Rechtssatz

Das Wesen eines Bausparvertrages besteht darin, daß die Sparer Ansparleistungen erbringen und aus dem dadurch

gebildeten Vermögen Darlehen für die Bescha5ung oder Verbesserung von Wohnungen oder Siedlungen oder zur

Ablöse hiezu eingegangener Verp6ichtungen erhalten sollen (§ 112 VAG). Die Baudarlehen sind dinglich

sicherzustellen.
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